
Amtliche Mitteilungen der 

 

Veröffentlichungsnummer: 72/2011                                                Veröffentlicht am: 29.11.2011
 
1. Änderung der 
 
Studien- und Prüfungsordnung für den berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengang 
„Blinden- und Sehbehindertenpädagogik“/“Education of The Blind and Visual Impaired“ 
mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.) an der Philipps-Universität Marburg vom 
16.12.2009 (Amtliche Mitteilungen der Philipps-Universität Marburg  7/2010)  

------------------------------ 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg 
hat am 26. Oktober 2011 gem. § 44 Abs. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der 
Fassung vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666) zuletzt geändert am 21. Dezember 2010 
(GVBl. I S. 617) folgende Änderung der Studien- und Prüfungsordnung beschlossen:  

 
 
Artikel 1 
 
§ 11 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

(6) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt insgesamt 23 Wochen. Der Umfang der Masterarbeit 
liegt bei 40-50 Seiten. Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann in begründeten 
Einzelfällen auf Antrag die Bearbeitungszeit aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht 
zu verantworten hat, ausnahmsweise um höchstens weitere acht Wochen auf 31 Wochen verlängern. 

 
Artikel 2 
 

Die Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen        
der Philipps-Universität Marburg in Kraft. 

 
Diese Änderungssatzung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Masterstudiengang 
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik an der Philipps-Universität Marburg ab dem 
Wintersemester 2011/2012 und vor dem Sommersemester 2015 aufgenommen haben. Der 
Prüfungsausschuss kann für die Übergangszeit Regelungen erlassen, die einen freiwilligen 
Wechsel der Studierenden, die ihr Studium nach der Masterordnung vom 16. Dezember 2009 
begonnen haben, auf die geänderte Prüfungsordnung begünstigen. Der Wechsel auf die 
geänderte Prüfungsordnung ist schriftlich zu beantragen und unwiderruflich. 

 
Marburg, 28. Nov. 2011 

gez. 

Prof. Dr. Eckhard Rohrmann 
Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaften 

der Philipps-Universität Marburg 
 
 

In Kraft getreten am: 30.11.2011 
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